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Verleihung 

§ 10. (1) Die Staatsbürgerschaft darf einem Fremden, soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes 
bestimmt ist, nur verliehen werden, wenn 

 1. er sich seit mindestens zehn Jahren rechtmäßig und ununterbrochen im Bundesgebiet aufgehalten 
hat und davon zumindest fünf Jahre niedergelassen war; 

 2. er nicht durch ein inländisches oder ausländisches Gericht wegen einer oder mehrerer 
Vorsatztaten rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden ist, die der Verurteilung 
durch das ausländische Gericht zugrunde liegenden strafbaren Handlungen auch nach dem 
inländischen Recht gerichtlich strafbar sind und die Verurteilung in einem den Grundsätzen des 
Art. 6 der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
(EMRK), BGBl. Nr. 210/1958, entsprechendem Verfahren ergangen ist; 

 3. er nicht durch ein inländisches Gericht wegen eines Finanzvergehens rechtskräftig zu einer 
Freiheitsstrafe verurteilt worden ist; 

 4. gegen ihn nicht wegen des Verdachtes einer mit Freiheitsstrafe bedrohten Vorsatztat oder eines 
mit Freiheitsstrafe bedrohten Finanzvergehens bei einem inländischen Gericht ein Strafverfahren 
anhängig ist; 

 5. durch die Verleihung der Staatsbürgerschaft die internationalen Beziehungen der Republik 
Österreich nicht wesentlich beeinträchtigt werden; 

 6. er nach seinem bisherigen Verhalten Gewähr dafür bietet, dass er zur Republik bejahend 
eingestellt ist und weder eine Gefahr für die öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit darstellt 
noch andere in Art. 8 Abs. 2 EMRK genannte öffentliche Interessen gefährdet; 

 7. sein Lebensunterhalt hinreichend gesichert ist oder der Fremde seinen Lebensunterhalt aus 
tatsächlichen, von ihm nicht zu vertretenden Gründen dauerhaft nicht oder nicht in 
ausreichendem Maße sichern kann und 
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 8. er nicht mit fremden Staaten in solchen Beziehungen steht, dass die Verleihung der 
Staatsbürgerschaft die Interessen der Republik schädigen würde. 

(1a) Eine gemäß Abs. 1 Z 2 oder 3 maßgebliche Verurteilung liegt nicht vor, wenn sie in 
Strafregisterauskünfte an die Behörde nicht aufgenommen werden darf. Eine gemäß Abs. 1 Z 2 oder 3 
maßgebliche Verurteilung liegt vor, wenn sie wegen einer Jugendstraftat erfolgt. 

(1b) Nicht zu vertreten hat der Fremde seinen nicht gesicherten Lebensunterhalt insbesondere dann, 
wenn dieser auf einer Behinderung oder auf einer dauerhaften schwerwiegenden Krankheit beruht, wobei 
dies durch ein ärztliches Gutachten nachzuweisen ist. 

(2) Die Staatsbürgerschaft darf einem Fremden nicht verliehen werden, wenn 

 1. bestimmte Tatsachen gemäß § 53 Abs. 2 Z 5, 8, 9 und Abs. 3 des Fremdenpolizeigesetzes 2005 
(FPG), BGBl. I Nr. 100, vorliegen; § 53 Abs. 5 FPG gilt; 

 2. er mehr als einmal wegen einer schwerwiegenden Verwaltungsübertretung mit besonderem 
Unrechtsgehalt, insbesondere wegen § 99 Abs. 1 bis 2 der Straßenverkehrsordnung 1960 (StVO), 
BGBl. Nr. 159, wegen § 37 Abs. 3 oder 4 des Führerscheingesetzes (FSG), BGBl. I 
Nr. 120/1997, § 366 Abs. 1 Z 1 i.V.m. Abs. 2 der Gewerbeordnung 1994 (GewO), BGBl. 
Nr. 194, wegen §§ 81 bis 83 des Sicherheitspolizeigesetzes (SPG), BGBl. Nr. 566/1991, oder 
wegen einer schwerwiegenden Übertretung des Fremdenpolizeigesetzes 2005, des 
Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes (NAG), BGBl. I Nr. 100/2005, des 
Grenzkontrollgesetzes (GrekoG), BGBl. Nr. 435/1996, oder des 
Ausländerbeschäftigungsgesetzes (AuslBG), BGBl. Nr. 218/1975, rechtskräftig bestraft worden 
ist; § 55 Abs. 1 des Verwaltungsstrafgesetzes (VStG), BGBl. Nr. 52/1991, gilt; 

 3. gegen ihn ein Verfahren zur Aufenthaltsbeendigung anhängig ist; 

 4. gegen ihn eine durchsetzbare Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG oder ein aufrechtes 
Aufenthaltsverbot gemäß § 67 FPG besteht; 

 5. gegen ihn eine Rückführungsentscheidung eines anderen EWR-Staates oder der Schweiz besteht; 

 6. gegen ihn das mit einer Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG einhergehende Einreiseverbot 
weiterhin aufrecht ist oder gegen ihn in den letzten 18 Monaten eine Ausweisung gemäß § 66 
FPG rechtskräftig erlassen wurde oder 

 7. er ein Naheverhältnis zu einer extremistischen oder terroristischen Gruppierung hat und im 
Hinblick auf deren bestehende Strukturen oder auf zu gewärtigende Entwicklungen in deren 
Umfeld extremistische oder terroristische Aktivitäten derselben nicht ausgeschlossen werden 
können. 

(3) Einem Fremden, der eine fremde Staatsangehörigkeit besitzt, darf die Staatsbürgerschaft nicht 
verliehen werden, wenn er 

 1. die für das Ausscheiden aus seinem bisherigen Staatsverband erforderlichen Handlungen 
unterläßt, obwohl ihm diese möglich und zumutbar sind oder 

 2. auf Grund seines Antrages oder auf andere Weise absichtlich die Beibehaltung seiner bisherigen 
Staatsangehörigkeit erwirkt. 

(4) Von der Voraussetzung des Abs. 1 Z 1, dem Verleihungshindernis nach Abs. 2 Z 2 sowie in den 
Fällen der Z 2 auch des Abs. 3 ist abzusehen. 

 1. bei einem Fremden mit Aufenthalt im Bundesgebiet, der durch mindestens zehn Jahre die 
Staatsbürgerschaft ununterbrochen besessen und diese auf andere Weise als durch Entziehung 
(§§ 32 bis 34) verloren hat; 

 2. bei einem Fremden, der vor dem 9. Mai 1945 die Staatsangehörigkeit eines der Nachfolgestaaten 
der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie hatte oder staatenlos war, seinen 
Hauptwohnsitz im Bundesgebiet hatte und sich damals deshalb in das Ausland begeben hat, weil 
er Verfolgung durch Organe der NSDAP oder der Behörden des Deutschen Reiches mit Grund 
zu befürchten hatte oder erlitten hat oder weil er wegen seines Einsatzes für die demokratische 
Republik Österreich Verfolgungen ausgesetzt war oder solche mit Grund zu befürchten hatte. 

(5) Der Lebensunterhalt (Abs. 1 Z 7) ist dann hinreichend gesichert, wenn feste und regelmäßige 
eigene Einkünfte aus Erwerb, Einkommen, gesetzlichen Unterhaltsansprüchen oder 
Versicherungsleistungen zum Entscheidungszeitpunkt im Durchschnitt von 36 Monaten aus den letzten 
sechs Jahren vor dem Antragszeitpunkt vom Fremden nachgewiesen werden, wobei jedenfalls die letzten 
geltend gemachten sechs Monate unmittelbar vor dem Antragszeitpunkt liegen müssen. Im geltend 
gemachten Zeitraum müssen die eigenen Einkünfte des Fremden ihm eine Lebensführung ohne 
Inanspruchnahme von Sozialhilfeleistungen der Gebietskörperschaften ermöglichen und der Höhe nach 
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dem Durchschnitt der Richtsätze des § 293 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. 
Nr. 189/1955, der letzten drei Jahre entsprechen. Feste und regelmäßige eigene Einkünfte werden durch 
regelmäßige Aufwendungen geschmälert, insbesondere durch Mietbelastungen, Kreditbelastungen, 
Pfändungen und durch Unterhaltszahlungen an Dritte nicht im gemeinsamen Haushalt lebende Personen. 
Dabei bleibt einmalig ein Betrag bis zu der in § 292 Abs. 3 ASVG festgelegten Höhe unberücksichtigt 
und führt zu keiner Erhöhung der notwendigen Einkünfte im Sinne des ersten Satzes. Bei Nachweis der 
Unterhaltsmittel durch Unterhaltsansprüche ist zur Berechnung der Leistungsfähigkeit des Verpflichteten 
nur der das pfändungsfreie Existenzminimum gemäß § 291a der Exekutionsordnung (EO), RGBl. 
Nr. 79/1896, übersteigende Einkommensteil zu berücksichtigen. Wird in den letzten geltend gemachten 
sechs Monaten unmittelbar vor dem Antragszeitpunkt Kinderbetreuungsgeld gemäß den Bestimmungen 
des Kinderbetreuungsgeldgesetzes – KBGG, BGBl. I Nr. 103/2001, bezogen, so gilt in dem Zeitraum in 
dem Kinderbetreuungsgeld bezogen wird, der Lebensunterhalt jedenfalls als hinreichend gesichert. 

(6) (Verfassungsbestimmung) Die Voraussetzungen des Abs. 1 Z 1 und 7 sowie des Abs. 3 
entfallen, wenn die Bundesregierung bestätigt, daß die Verleihung der Staatsbürgerschaft wegen der vom 
Fremden bereits erbrachten und von ihm noch zu erwartenden außerordentlichen Leistungen im 
besonderen Interesse der Republik liegt. 

(7) Die Bundesregierung kann über Vorschlag des Bundesministers für Inneres eine Verordnung 
erlassen, mit der nähere Bestimmungen über das Verfahren zur Erlangung einer Bestätigung der 
Bundesregierung in Verfahren gemäß Abs. 6 festgelegt werden. 
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